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Biken für einen 
guten Zweck
Am Sonntag starteten 30 Biker zu einer Tour rund um den Obersee. Am Ende  
wurden sie nicht entlöhnt, im Gegenteil: Sie spendeten Geld für einen guten Zweck.

von Hans Ueli Kühni

D ie Idee zu einer Charity-
Tour für Biker rund um 
den Obersee stammt von 
Sarah Heilig von einer 
Pfäffikner Bike-Schule. 

Doch es geht ihr dabei nicht nur um 
das gemeinsame Bike-Erlebnis auf 40 
km Länge abseits der Hauptstrassen. 
Vielmehr ist der Zweck des Anlasses, 
dass jeder Teilnehmer statt eines Start-
geldes eine Spende macht. Der Erlös 

geht vollumfänglich an Velafrica, eine 
Organisation, die gebrauchte Fahr-
räder aus der Schweiz nach Afrika 
schickt. Dass diese Räder – immerhin 
gegen 22 000 Stück pro Jahr – über-
prüft und oft instand gestellt werden 
müssen, ist verständlich. Die  Spende 
aus dem gestrigen Charity Drive soll 
helfen, in Afrika Velomechaniker aus-
zubilden, damit die solche Arbeiten 
vor Ort selber  ausführen können.

Vor zehn Uhr versammelten sich 
die dreissig Teilnehmenden aus der 

näheren und weiteren Region vor dem 
Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon. Ih-
nen wurde noch einmal der Sinn und 
Zweck des Anlasses mitgeteilt. Es wur-
den vier Gruppen gebildet, die jede 
von einem Guide der Bikeschule ge-
führt wurde. Ein letztes Gruppenfoto 
– und los ging die Reise. Am frühe-
ren Nachmittag dann traf man wie-
der beim Hotel ein, wo es eine gespon-
sorte Verpflegung gab. Das war dann 
auch der Moment, um seine Spende 
abzugeben.

Dreissig Biker starteten gestern beim Hotel Seedamm-Plaza zu einer Charity-Tour rund um den Obersee. Natürlich durch Pfade und Wege 
abseits der Hauptstrasse. Bild Hans Ueli KühniDie erfolgreichen Calimeros treten Im Seedamm Plaza auf.  Bild zvg

Muss die Heizung bereits im September laufen?
Wenn die Temperaturen fallen und die Mietwohnung kalt bleibt, da die Heizung noch nicht läuft, müssen das Mieter nicht hinnehmen.

Ist die Wohnung aufgrund der herbst-
lichen Temperaturen im September 
kühl, sollte die Heizung eingeschaltet 
werden. Häufig hören Mietende dann, 
dass die Heizperiode vom 1. Oktober 
bis am 30. April dauere. Diese Aussa-
ge trifft aber nicht auf die Schweiz 
zu. Hier gibt es kein fixes Datum für 
den Beginn der Heizperiode. Es gilt 
der Grundsatz: Geheizt werden muss, 
wenn das nötig ist. Die Wohnung muss 
sich in einem zum Gebrauch taugli-
chen Zustand befinden, was auch für 
die Temperaturen gilt. Auch wenn im 
Mietvertrag der Beginn der Heizsaison 
auf 1. Oktober datiert ist, muss die Ver-
mieterschaft die Heizung nötigenfalls 
früher einschalten. Massgebend ist die 

ungeschriebene Regel, dass die Raum-
temperatur in einer Mietwohnung 20 
bis 22 Grad erreichen muss. Dies jeden-
falls von morgens 7 bis abends 23 Uhr. 
In den Nachtstunden darf es kühler 
sein, allerdings nicht weniger als 16 
Grad.

Wird es in der Mietwohnung nicht 
genügend warm, haben Mietende An-
spruch auf eine Mietzinsreduktion. De-
ren Höhe ist Ermessenssache. Sofern 
sich die Raumtemperatur nur zwischen 
16 und 18 Grad bewegt, ist gestützt auf 
Erfahrungen aus der Rechtsprechung 
eine Ermässigung von 20 Prozent des 
Nettomietzinses angebracht. Eine sol-
che Mietzinsreduktion können Mieten-
de auch rückwirkend verlangen. 

Der Anspruch darauf verjährt erst 
nach fünf Jahren. Voraussetzung hier-
für ist jedoch die sofortige Informa-
tion der Vermietenden, Verwalter oder 
des Hauswarts über die ungenügende 
Raumtemperatur. Sorgen diese nicht 
rasch für Abhilfe, sollte ihnen in einem 
eingeschriebenen Brief mitgeteilt wer-
den, wie warm beziehungsweise kalt es 
in der Wohnung ist. Behebt die Vermie-
terschaft den Mangel nicht von sich 
aus, haben Mietende zwei Möglichkei-
ten. Entweder hinterlegen sie amtlich 
den Mietzins. Wobei grundsätzlich zu-
erst eine Frist angesetzt und die Hin-
terlegung angedroht wird. Der MV 
berät sie dazu gern über das genaue 
Vorgehen. Entsprechende Tipps und 

Musterbriefe sind auf www.mieterver-
band.ch zu finden. Oder die Mieten-
den machen vom Recht auf Ersatzvor-
nahme Gebrauch, indem sie den Man-
gel selbst auf Kosten der Vermieter-
schaft beheben lassen. Voraussetzung 
ist auch hier, dass die Vermieterschaft 
den Mangel kennt. In einem einge-
schriebenen Brief wird diese darüber 
informiert und angekündigt, wenn der 
Mangel in wenigen Tagen nicht beho-
ben sei, liessen sie selbst die Service-
technik kommen. Hierfür wird am bes-
ten die Firma beauftragt, welche die 
Heizung auch sonst wartet. Bezahlt 
dann die Vermieterschaft die Rech-
nung nicht rechtzeitig, müssen dies 
die Mietenden, als Auftraggebende, 

zunächst tun und den betreffenden 
Betrag dann von der Vermieterschaft 
zurückfordern. Wird die nötige Repa-
ratur vermutlich sehr umfangreich 
und damit teuer, sollten die Mieten-
den die Ersatzvornahme unterlassen. 
Hier kann eine richterliche Verfügung 
beantragt werden, wenn die Vermie-
terschaft nicht innert nützlicher Frist 
etwas unternimmt. Dazu wenden sich 
Mietende am besten an den MV. Wei-
tere Informationen gibt es beim Mie-
terinnen- und Mieterverband Kanton 
Schwyz, Telefon 0848 053 053 oder per 
E-Mail an mvsz@bluewin.ch; Internet: 
www.mieterverband.ch/schwyz.
 Mieterinnen- und Mieterverband 
 Kanton Schwyz

Seedamm Plaza 
wird Schlagerpalast
Am Sonntag, 22. Oktober, steigt im Festzelt beim  
Seedamm Plaza ein Fest mit 100 Prozent Schlager. 

Von mittags 12 Uhr bis 17 Uhr kom-
men die Schlagerfans und die Fans des 
volkstümlichen Schlagers voll auf ihre 
Rechnung. Der bekannte Musiksender 
Alpenwelle erfüllt sich damit einen 
lang gehegten Wunsch, am Zürichsee 
eine tolle TV-Show mit vielen Spitzen-
künstlern zu veranstalten. Vom Fernse-
hen wird die Show live aufgezeichnet.

Wer kennt sie nicht und hört sie nicht 
gerne, die Schlagerband Calimeros? Die 
drei Musiker Roland Eberhart, Stefan 
Ruchti und Andy Rynert, die zu An-
fang als Quintett auftraten, haben in-
zwischen eine Million Alben verkauft 
und sind in vielen der grossen Musik-
sendungen im Fernsehen aufgetreten. 
Sie sind inzwischen die erfolgreichste 

Schweizer Schlagerband aller Zeiten. 
Dabei sind aber noch viele andere be-
kannte Künstler. Das Trio Bergfeuer 
aus Südtirol, die Sängerinnen Natalie 
Holzner und Jessica Ming, die Partyhel-
den, Nico Sanders und Markus Wohl-
fahrt, bekannt als früherer Sänger der 
Klostertaler. Einen Touch Humor wird 
wohl wie immer Frau Wäber ins Pro-
gramm bringen.

Bei den VIP-Tickets ist vorgängig 
zum Konzert ein Apéro mit den Künst-
lern dabei. Kinder bis 14 Jahre erhal-
ten einen Konsumationsgutschein. Ein-
trittskarten kann man buchen bei Star-
ticket, Telefon 0900 325 325 oder auf 
www.starticket.ch und auch an allen 
Starticket-Verkaufsstellen. (eing)

T o d e s a n z e i g e
Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, Ihnen den Tod unseres alt Bezirksrats

Robert Guntlin-Benz
18. April 1932 – 1. Oktober 2017

bekannt zu geben.

Der Verstorbene gehörte von 1976–1992 dem Bezirksrat March an.

Wir danken dem lieben Verstorbenen für seine Tätigkeit im Dienste des Bezirkes 
March und bitten Sie, ihm ein ehrenvolles Andenken zu bewahren.

Lachen, 6. Oktober 2017 Im Namen des Bezirksrates March:
 Bezirksammann: Daniel Feusi
 Landschreiber: Walter Kälin

Fürbittgebet: Montag, 9. Oktober 2017, 19.00 Uhr
Beerdigungsgottesdienst: Dienstag, 10. Oktober 2017, 10.00 Uhr

 mit anschliessender Urnenbeisetzung  
 auf dem Friedhof

 jeweils in der Pfarrkirche Wangen

Verlauf grau

Wenn die Kraft zu Ende geht,  
ist es kein Sterben, es ist Erlösung.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehe-
mann und unserem guten Freund und Verwandten

Peter Heinrich Hirzel
15. Juli 1939 – 4. Oktober 2017

Nach schwerer Krankheit durfte er friedlich zuhause einschlafen.

Wir sind unendlich dankbar für alle Erinnerungen, die du in unseren Herzen  
hinterlässt. Wir vermissen dich sehr.

In stiller Trauer:
Anita Hirzel
Scoty
Freunde und Verwandte

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Kreis auf dem Friedhof Thalwil statt.

Traueradresse: Anita Hirzel, Im Stöckli 35, 8854 Galgenen


